
 
A n t r a g : 

 
a) Die Verwaltung wird beauftragt, die 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 
3 Jahren durch Schaffung von 30 
zusätzlichen Betreuungsplätzen in 
Einrichtungen auszubauen. 

 
b) Zur weiteren Bedarfsdeckung ist die 

Kindertagespflege um mindestens 20 
Betreuungsplätze auszubauen. 

 
 


